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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1988

Norm

ZPO nF §575 Abs2

Rechtssatz

Für Räumungsvergleiche, die nicht in einem Bestandverfahren nach den §§ 560 : ZPO zustande gekommen sind, gilt §

575 Abs 2 ZPO nur, wenn der Räumungsverp;ichtung ein Bestandverhältnis an einem der im § 560 Abs 1 ZPO

bezeichneten Gegenstände zugrunde lag.

Entscheidungstexte

3 Ob 40/88

Entscheidungstext OGH 20.04.1988 3 Ob 40/88

Veröff: JBl 1988,595

3 Ob 93/02a

Entscheidungstext OGH 24.04.2002 3 Ob 93/02a

Beisatz: § 575 Abs 2 ZPO ist im Fall des Bestehens eines Bestandverhältnisses mit einem Dritten nicht

anzuwenden. (T1) Beisatz: Hier: Zwangsweise Räumung einer Liegenschaft auf Grund eines Versäumungsurteils.

(T2)
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